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Kapitel

9.3
Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein,
02.07.2024

§ 6 AStG

Wegzugbesteuerung
Weg- und Zuzug eines Influencers
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EINLEITUNG

Influencer, die ins Ausland wegziehen oder nach Deutschland zurückkehren, stehen vor besonderen steuerlichen
Herausforderungen. Der Text behandelt die Wegzugsbesteuerung sowie die steuerlichen Folgen bei der erneuten
Begründung eines Besteuerungsrechts in Deutschland. Im Fokus stehen insbesondere immaterielle Wirtschaftsgüter
wie das Namensrecht und deren Bewertung und Behandlung im Steuerrecht.

INHALT

Wegzug ins Ausland

Der Wegzug ins Ausland (Ausschluss des deutschen Besteuerungsrechtes) steht gem. § 16 Abs. 3a EStG  einer
Betriebsaufgabe gleich. Auch selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter, insbesondere das Namenrecht, sind in
der Aufgabebilanz mit dem gemeinen Wert im Zeitpunkt der Aufgabe (§ 16 Abs. 3 Satz 7 EStG) anzusetzen.

Praktikerwissen

Sofern ein kommerzialisierter Teil des aufgrund einer Einlage zu aktivierenden Namensrechtes besteht, muss
dieses bewertet werden. Als Kriterien können hierbei die Reichweite des Influencers (Anzahl der Follower) und
auch die Zusammensetzung des Gewinnes (Zahlung für Affiliate-Links, Dienstleistungen, eigene Produkte,
geschaltete Werbung oder auch direkte Zahlungen für die Verwendung des Namens) herangezogen werden.

Zuzug ins Inland

Ist Dubai doch zu langweilig geworden oder die Einnahmen haben nach einem großen Erfolg ein Niveau erreicht,
dass eine Versteuerung in Deutschland zulässt, so kann es dazu kommen, dass der Influencer wieder nach
Deutschland zurückkehrt.

Wird das Besteuerungsrecht für eine Unternehmung, Betriebsstätte oder Wirtschaftsgut in Deutschland erstmalig
begründet, so kommt es zu einer steuerlichen Verstrickung der Wirtschaftsgüter. Darunter sind insbesondere
immaterielle Wirtschaftsgüter wie beispielsweise Marke und Kundenstamm zu verstehen. 

Die Aufdeckung dieser stillen Reserven wurde vorher beim Entstrickungsstaat bereits besteuert. 
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Ab dem 01.01.2020 wurde der § 4 Abs. 1 Satz 8, Halbsatz 2 EStG eingeführt:

Rechtsnorm

§ 4 Abs.1 Satz 8, Halbsatz 2 EStG

einer Einlage steht die Begründung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des
Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts gleich. 

Es wird angenommen, dass aufgrund der Begründung der Verstrickung in Deutschland ab dem Zeitpunkt der
Begründung die überführten Vermögenswerte des Unternehmens der Besteuerung in Deutschland unterliegen. 

Auf die "neu verstrickten" Wirtschaftsgüter ist eine fiktive Abschreibung zu berechnen und geltend zu machen. Der
Grundgedanke hinter dieser Abschreibung ist die erstmalige Einbeziehung der Vermögenswerte der beteiligten
Unternehmen ab dem Überführungszeitpunkt. Diese Vermögenswerte unterliegen dann der steuerlichen
Abschreibung in Deutschland entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und reduzieren somit die
steuerliche Bemessungsgrundlage.

Praktikerwissen

Bei der Erstellung der Körperschaftsteuererklärungen muss gem. § 60 Abs. 2 EStDV eine "Überleitungsrechnung"
erstellt werden, bei der die fiktive Abschreibung geltend gemacht wird.

Ausgehend von einer effektiven Schutzdauer von Patenten von 20 Jahren und von einer Abschreibungsdauer für
Firmenwerte über 15 Jahre, erscheint ein Ansatz von 10 Jahren für die Nutzungsdauer eines kommerzialisierten Teils
des Namensrecht als plausible Ausgangsgröße (Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein vom 02.07.2024, VI
3010 - S 2240 - 190).

HINWEIS

Der kommerzialisierbare Teil des Namensrechts einer natürlichen Person stellt ertragsteuerrechtlich ein immaterielles
Wirtschaftsgut dar, das eingelegt werden kann (BFH vom 12.06.2019, X R 20/17, BStBl 2020 II S. 3).

Von dem eingelegten Wirtschaftsgut ist das im Betrieb des Influencers geschaffene immaterielle Wirtschaftsgut, das
nach § 5 Abs. 2 EStG  weder einlagefähig noch abschreibbar ist, zu unterscheiden. Entscheidend hierfür ist der
Zeitpunkt des Entstehens des Wirtschaftsgutes "Namensrecht" und die Frage, ob zu diesem Zeitpunkt schon ein
Gewerbebetrieb besteht. Regelmäßig kommerzialisiert sich der Name des Influencers erst, wenn für die ausdrückliche
Nutzung des Namens Geld gezahlt wird, d. h. der Gewerbebetrieb bereits besteht.

Ein bloßes "Influencer"-Profil zusammen mit den "Followern" stellt noch kein (selbständiges) Wirtschaftsgut im
steuerlichen Sinne dar (FG Baden-Württemberg vom 13.10.2023, 5 K 2508/22, juris). Das o. g. BFH-Urteil vom
12.06.2019, X R 20/17 ist auf diesen Fall nicht anwendbar.

ZUSAMMENFASSUNG
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ZUSAMMENFASSUNG

Wegzug eines Influencers: Der Wegzug ins Ausland löst eine Wegzugsbesteuerung aus, bei der insbesondere
das kommerzialisierte Namensrecht als immaterielles Wirtschaftsgut bewertet und versteuert werden muss.
Zuzug nach Deutschland: Bei Rückkehr wird das Besteuerungsrecht für überführte Wirtschaftsgüter neu
begründet, wodurch stille Reserven aufgedeckt und fiktive Abschreibungen steuerlich berücksichtigt werden.

SACHVERHALT
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